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E. Busselt
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21614 BUXTEHUDE

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktionen

         Buxtehuder Tageblatt,
         Neue Buxtehuder,

bitte veröffentlichen Sie diesen Leserbrief, möglichst ungekürzt.

                                                                Vielen Dank im Voraus.

TEXT :

                       Bürgernähe im Rat ?
Beispiel : Bebauungsplan 30 A , Hasenkamp.

Zum x-ten Mal mussten am 24.6.08 beim ASU (Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umweltfragen) im Rathaus ca.20 – 30 Bürger miterleben, was Buxtehuder 
Demokratie ist: Erst Abstimmung durch die ASU-Mitglieder (z.B. über den 
Bebauungsplan 30 A), dann Bürgerfragen für max. 30 Min. zulassen und nur wenn 
der Vorsitzende (hier H.Hansen) großzügig ist, darf der Bürger sogar kurz seine 
Meinung sagen oder begründen.
Dieses Possenspiel wird seit Jahrzehnten so aufgeführt, seit sich der Rat Buxtehude 
diese Geschäftsordnung ausgedacht hat. Die NGO (Niedersächsische 
Gemeindeordnung) erlaubt durchaus auch sinnvollere Regelungen, z.B. erst die 
Bürgerfragen zuzulassen und dann abstimmen. Dadurch kann sich jedes 
Ausschussmitglied orts- und problemkundig machen lassen, wenn nicht schon vorher 
persönlich z.B. durch Augenschein und Besuche von Betroffenen möglich. Die BBG 
(Buxtehuder Bürger-Gemeinschaft) fordert diese Umkehrung der Reihenfolge schon 
seit Jahren (www.bbgonline.de). 
Im konkreten Fall hatten sich nur drei Ausschussmitglieder für die Beachtung der 
Belange der Anlieger ausgesprochen, d.h. gegen das Versilbern eines seit 37 Jahren 
als Grünbereich im Bebauungsplan eingetragenen Grundstückes durch die Stadt. 
Letztere hatte das Land für einen Spottpreis erworben und jetzt einen finanzkräftigen 
Investor gefunden. 
Das Schlimmste:
Vorausgegangene Einsprüche wurden mit Termin- und Verfahrens-Tricks 
ausgehebelt, über 50 Unterschriften Betroffener und sogar rechtliche Einsprüche 
eines Anwalts (mit Klärung der Rechtslage – Gemeinwohl vor Privat- oder 
Kassenwohl-) wurden nicht in den Abwägungsprozess einbezogen. Lakonische 
Auskunft des Stadtbaurates nach der Sitzung: Die Verwaltung habe keine Kenntnis 
des anwaltlichen Schreibens. (FAX und Briefzustellung! Nachweise vorhanden!)
Das ist Buxtehuder Demokratie und Bürgernähe im Rat !

http://www.bbgonline.de/

